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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 6/2004
	Betreff:
	Kontrolle über die Beschlüsse der Mitbestimmungsgremien


Sehr geehrte Frau Direktor,

sehr geehrter Herr Direktor!

Im Sinne des Artikels 19 des Autonomiestatuts, der entsprechenden Durchführungsbestimmungen und des Landesgesetzes vom 29. Juni 2000, Nr. 12, „Autonomie der Schulen“, übt der Schulamtsleiter die Aufsicht über die Schulen aus.

In Bezug auf die Art und Weise, wie diese Aufsicht ausgeübt wird, hat das Landesgesetz Nr. 12/2000 bedeutende Änderungen vorgenommen: 
· Die Schulen wurden zu Körperschaften mit Autonomie und Rechtspersönlichkeit, deren Leitung Führungskräften obliegt, die mit dem zuständigen Schulamtsleiter Zielvereinbarungen abschließen. 
· Es wurden Kontrollorgane eingerichtet, die die Gesetzmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Korrektheit der Verwaltungstätigkeit der Schulen überwachen. 
· Die interne und externe Evaluation stellen eine inhaltliche Überprüfung der Tätigkeit der Schulen dar. Dafür sind die einzelne Schule (interne Evaluation) und die einzurichtende Dienststelle für Evaluation zuständig.

· Schließlich sind laut Artikel 21 des Landesgesetzes Nr. 12/2000 keine Ermächtigungen und Genehmigungen, welche die Tätigkeiten betreffen, für welche die Schulen zuständig sind, einzuholen.
Aus den genannten Gründen müssen dem Schulamt nur mehr jene Beschlüsse der Mitbestimmungsgremien übermittelt werden, die ausdrücklich von der Verordnung über die Finanzgebarung und Buchhaltung der Schulen mit staatlichem Charakter der Provinz (Dekret des Landeshauptmanns vom 16. November 2001, Nr. 74) vorgesehen sind. 

An die Mitglieder der Kontrollorgane ergeht der Auftrag, im Rahmen der Kontrolltätigkeit auch die Beschlüsse der Mitbestimmungsgremien der Schulen auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen und Unregelmäßigkeiten dem Schulamtsleiter mitzuteilen.
Bis zur Neuregelung des Landesgesetzes über die Mitbestimmungsgremien bleibt der Artikel 17 des Landesgesetzes Nr. 20/1995 aufrecht, wonach der Schulamtsleiter u. a. die Befugnis hat, die von den Mitbestimmungsgremien der Schule getroffenen gesetzeswidrigen Maßnahmen zu annullieren.
Das eigene Rundschreiben Nr. 293 vom 13. September 1988 ist widerrufen.

Mit freundlichen Grüßen


DER SCHULAMTSLEITER

Dr. Peter Höllrigl
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